Grundlegende Texte zum Dialog der Religionen 

aus der Sicht der Röm.-Kath. Kirche
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2. Vatikanisches Konzil: 

Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen 

„Nostra Aetate“ (1965)

1. In unserer Zeit, da sich das Menschengeschlecht von Tag zu Tag enger zusammenschließt und die Beziehungen unter den verschiedenen Völkern sich mehren, erwägt die Kirche mit um so größerer Aufmerksamkeit, in welchem Verhältnis sie zu den nichtchristlichen Religionen steht. Gemäß ihrer Aufgabe, Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter den Völkern zu fördern, faßt sie vor allem das ins Auge, was den Menschen gemeinsam ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt. ...

Die Menschen erwarten von den verschiedenen Religionen Antwort auf die ungelösten Rätsel des menschlichen Daseins, die heute wie von je die Herzen der Menschen im tiefsten bewegen: Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute, was die Sünde? Woher kommt das Leid, und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die Vergeltung nach dem Tode? Und schließlich: Was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen? 

Die verschiedenen Religionen
2. Von den ältesten Zeiten bis zu unseren Tagen findet sich bei den verschiedenen Völkern eine gewisse Wahrnehmung jener verborgenen Macht, die dem Lauf der Welt und den Ereignissen des menschlichen Lebens gegenwärtig ist, und nicht selten findet sich auch die Anerkenntnis einer höchsten Gottheit oder sogar eines Vaters. Diese Wahrnehmung und Anerkenntnis durchtränkt ihr Leben mit einem tiefen religiösen Sinn. 

Im Zusammenhang mit dem Fortschreiten der Kultur suchen die Religionen mit genaueren Begriffen und in einer mehr durchgebildeten Sprache Antwort auf die gleichen Fragen. So erforschen im Hinduismus die Menschen das göttliche Geheimnis und bringen es in einem unerschöpflichen Reichtum von Mythen und in tiefdringenden philosophischen Versuchen zum Ausdruck und suchen durch aszetische Lebensformen oder tiefe Meditation oder liebend-vertrauende Zuflucht zu Gott Befreiung von der Enge und Beschränktheit unserer Lage. In den verschiedenen Formen des Buddhismus wird das radikale Ungenügen der veränderlichen Welt anerkannt und ein Weg gelehrt, auf dem die Menschen mit frommem und vertrauendem Sinn entweder den Zustand vollkommener Befreiung zu erreichen oder - sei es durch eigene Bemühung, sei es vermittels höherer Hilfe - zur höchsten Erleuchtung zu gelangen vermögen. So sind auch die übrigen in der ganzen Welt verbreiteten Religionen bemüht, der Unruhe des menschlichen Herzens auf verschiedene Weise zu begegnen, indem sie Wege weisen: Lehren und Lebensregeln sowie auch heilige Riten. 

Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. 

Unablässig aber verkündet sie und muß sie verkündigen Christus, der ist "der Weg, die Wahrheit und das Leben" (Joh 14,6), in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat (4). 

Deshalb mahnt sie ihre Söhne, daß sie mit KIugheit und Liebe, durch Gespräch und Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die sozial-kulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, anerkennen, wahren und fördern. 

Die muslimische Religion
3. Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslim, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde (5), der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten, und sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria, die sie bisweilen auch in Frömmigkeit anrufen. Überdies erwarten sie den Tag des Gerichtes, an dem Gott alle Menschen auferweckt und ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten. 

Da es jedoch im Lauf der Jahrhunderte zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften zwischen Christen und Muslim kam, ermahnt die Heilige Synode alle, das Vergangene beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen. 

Die jüdische Religion
4. Bei ihrer Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt die Heilige Synode des Bandes, wodurch das Volk des Neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist. 

So anerkennt die Kirche Christi, daß nach dem Heilsgeheimnis Gottes die Anfänge ihres Glaubens und ihrer Erwählung sich schon bei den Patriarchen, bei Moses und den Propheten finden. 

Sie bekennt, daß alle Christgläubigen als Söhne Abrahams dem Glauben nach (6) in der Berufung dieses Patriarchen eingeschlossen sind und daß in dem Auszug des erwählten Volkes aus dem Lande der Knechtschaft das Heil der Kirche geheimnisvoll vorgebildet ist. Deshalb kann die Kirche auch nicht vergessen, daß sie durch jenes Volk, mit dem Gott aus unsagbarem Erbarmen den Alten Bund geschlossen hat, die Offenbarung des Alten Testamentes empfing und genährt wird von der Wurzel des guten Ölbaums, in den die Heiden als wilde Schößlinge eingepfropft sind (7). Denn die Kirche glaubt, daß Christus, unser Friede, Juden und Heiden durch das Kreuz versöhnt und beide in sich vereinigt hat (8). Die Kirche hat auch stets die Worte des Apostels Paulus vor Augen, der von seinen Stammverwandten sagt, daß "ihnen die Annahme an Sohnes Statt und die Herrlichkeit, der Bund und das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen gehören wie auch die Väter und daß aus ihnen Christus dem Fleische nach stammt" (Röm 9,4-5), der Sohn der Jungfrau Maria. 

Auch hält sie sich gegenwärtig, daß aus dem jüdischen Volk die Apostel stammen, die Grundfesten und Säulen der Kirche, sowie die meisten jener ersten Jünger, die das Evangelium Christi der Welt verkündet haben. 

Wie die Schrift bezeugt, hat Jerusalem die Zeit seiner Heimsuchung nicht erkannt (9), und ein großer Teil der Juden hat das Evangelium nicht angenommen, ja nicht wenige haben sich seiner Ausbreitung widersetzt (10). Nichtsdestoweniger sind die Juden nach dem Zeugnis der Apostel immer noch von Gott geliebt um der Väter willen; sind doch seine Gnadengaben und seine Berufung unwiderruflich (11). Mit den Propheten und mit demselben Apostel erwartet die Kirche den Tag, der nur Gott bekannt ist, an dem alle Völker mit einer Stimme den Herrn anrufen und ihm "Schulter an Schulter dienen" (Soph 3,9) (12). 

Da also das Christen und Juden gemeinsame geistliche Erbe so reich ist, will die Heilige Synode die gegenseitige Kenntnis und Achtung fördern, die vor allem die Frucht biblischer und theologischer Studien sowie des brüderlichen Gespräches ist. 

Obgleich die jüdischen Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben (13), kann man dennoch die Ereignisse seines Leidens weder allen damals lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen Juden zur Last legen. 

Gewiß ist die Kirche das neue Volk Gottes, trotzdem darf man die Juden nicht als von Gott verworfen oder verflucht darstellen, als wäre dies aus der Heiligen Schrift zu folgern. Darum sollen alle dafür Sorge tragen, daß niemand in der Katechese oder bei der Predigt des Gotteswortes etwas lehre, das mit der evangelischen Wahrheit und dem Geiste Christi nicht im Einklang steht. 

Im Bewußtsein des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt die Kirche, die alle VerfoIgungen gegen irgendwelche Menschen verwirft, nicht aus politischen Gründen, sondern auf Antrieb der religiösen Liebe des Evangeliums alle Haßausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgend jemandem gegen die Juden gerichtet haben. Auch hat ja Christus, wie die Kirche immer gelehrt hat und lehrt, in Freiheit, um der Sünden aller Menschen willen, sein Leiden und seinen Tod aus unendlicher Liebe auf sich genommen, damit alle das Heil erlangen. So ist es die Aufgabe der Predigt der Kirche, das Kreuz Christi als Zeichen der universalen Liebe Gottes und als Quelle aller Gnaden zu verkünden. 

Universale Brüderlichkeit
5. Wir können aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen Menschen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung verweigern. Das Verhalten des Menschen zu Gott dem Vater und sein Verhalten zu den Menschenbrüdern stehen in so engem Zusammenhang, daß die Schrift sagt: "Wer nicht liebt, kennt Gott nicht" (1 Joh 4,8). 

So wird also jeder Theorie oder Praxis das Fundament entzogen, die zwischen Mensch und Mensch, zwischen Volk und Volk bezüglich der Menschenwürde und der daraus fließenden Rechte einen Unterschied macht. 

Deshalb verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines Menschen oder jeden Gewaltakt gegen ihn um seiner Rasse oder Farbe, seines Standes oder seiner Religion willen, weil dies dem Geist Christi widerspricht. Und dementsprechend ruft die Heilige Synode, den Spuren der heiligen Apostel Petrus und Paulus folgend, die Gläubigen mit leidenschaftlichem Ernst dazu auf, daß sie "einen guten Wandel unter den Völkern führen" (1 Petr 2,12) und womöglich, soviel an ihnen liegt, mit allen Menschen Frieden halten (14), so daß sie in Wahrheit Söhne des Vaters sind, der im Himmel ist (15).

Erklärung über die Religionsfreiheit „Dignitatis Humanae“ (Würde der menschlichen Person) 1965
(in einer Zusammenfassung und Kommentierung von MMag. Josef Sinkovits)
Zentrales Thema sind die Beziehungen der Personen einer Gesellschaft zueinander und vor allem zur Staatsgewalt in Sachen der Religion.
 

Der Paradigmenwechsel in der Lehre der Religionsfreiheit, der in der Erklärung „Dignitatis humanae“ manifest ist und in der Enzyklika „Pacem in terris“ (1963) vorbereitet wurde, besteht in der Entkoppelung der Frage der Religionsfreiheit von der Frage der Wahrheit. Die Religionsfreiheit gründet nicht im Recht der Wahrheit
 sondern im der Würde der menschlichen Person, die nach Wahrheit strebt.

Art. 1:

3 Abschnitte:

1. Leitmotiv „Würde der menschlichen Person“:

„Die Würde der menschlichen Person kommt den Menschen unserer Zeit immer mehr zum Bewusstsein,…“

Die mit der Würde gegebene Freiheit des Menschen ist von den Einzelnen in Verantwortung zu realisieren. Die Staatsgewalt muss diese anerkennen und ihr in einer Einschränkung der öffentlichen Gewalt auch Raum geben.

2./3. „Wahre Religion“:

Wie in LG 8 wird festgestellt, dass die „Wahre Religion“ in der kath. Kirche realisiert ist. Es wird ein Appell an die Gewissensentscheidung aller Menschen gemacht, nicht aber mit der Forderung nach Rechtseinschränkungen oder -bevorzugung verbunden.

Der Abschluss spricht explizit von den „neueren Päpste“ um auf eine kontinuierliche Weiterführung der Lehre hinzuweisen.

„Bei der Behandlung dieser Religionsfreiheit beabsichtigt das Heilige Konzil, zugleich die Lehre der neueren Päpste über die unverletzlichen Rechte der menschlichen Person wie auch ihre Lehre von der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft weiterzuführen.“

Art. 2:

„Das Vatikanische Konzil erklärt, dass die menschliche Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen fei sein müssen von jedem Zwang sowohl vonseiten Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlicher Gewalt, so dass in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird, privat und öffentlich, als einzelner oder in Verbindung mit anderen – innerhalb der gebührenden Grenzen – nach seinem Gewissen zu handeln.“

Das Recht zur religiösen Freiheit gründet in der Würde der menschlichen Person. Dieses Recht wird durch die Offenbarung und durch die Vernunft erkannt und sollte zum bürgerlichen Recht in der Gesellschaft werden.

Jeder Mensch sei verpflichtet die Wahrheit zu suchen und an der erkannten Wahrheit festzuhalten. Dazu benötige der entsprechende innere (psychologische) Freiheit und Freiheit von äußeren Zwängen.

Art. 3:

Der Artikel geht nun genauer auf diese Suche der Wahrheit ein und spricht dabei von der sozialen Verwiesenheit des Menschen.

„Deshalb hat ein jeder die Pflicht und also auch das Recht, die Wahrheit im Bereich der Religion zu suchen, um sich in Klugheit unter Anwendung geeigneter Mittel und Wege rechte und wahre Gewissensurteile zu bilden.“

Die Suche soll auf dem „… Weg der freien Forschung, mit Hilfe des Lehramtes oder der Unterweisung, des Gedankenaustausches und des Dialogs, wodurch die Menschen einander die Wahrheit, die sie gefunden haben oder gefunden zu haben glauben, mitteilen, damit sie sich bei der Erforschung der Wahrheit jedoch gegenseitig zu Hilfe kommen;…“

Der Staat würde seine Kompetenzen wesentlich überschreiten, wollte er so weit gehen, „…religiöse Akte zu bestimmen oder zu verhindern“. 

„Denn die Verwirklichung und Ausübung der Religion besteht ihrem Wesen nach vor allem in inneren, willentlichen und freien Akten, durch die sich der Mensch unmittelbar auf Gott hinordnet; Akte dieser Art können von einer rein menschlichen Gewalt weder befohlen noch verhindert werden.“

Art. 4: 

Spricht von der Freiheit der gemeinschaftlichen Religionsausübung, eigenständiger Veröffentlichungen, Fortbildungen und Errichtung von Gebäuden.

Da das Recht auf Religionsfreiheit nicht durch die Frage nach der „wahren Religion“ tangiert wird, ist der Weg frei für die Anerkennung aller religiösen Gemeinschaften.

„Man muss sich jedoch bei der Verbreitung des religiösen Glaubens und bei der Einführung von Gebräuchen allezeit jeder Art der Betätigung enthalten, die den Anschein erweckt, als handle es sich um Zwang oder um unehrenhafte oder ungehörige Überredung, besonders wenn es weniger Gebildete oder Arme betrifft.“ 

Art. 5:

Vergleich der religiösen Gemeinschaften mit den Familien und weist auch auf die Freiheit der Eltern in der Erziehung und der Schulwahl hin.

Art. 6:

Wendet sich an jene, die die Religionsfreiheit zu schützen haben.

4 Abschnitte:

1. Einzelne, Gruppen und die Staatsgewalt haben die Religionsfreiheit zu schützen

2. „Der Schutz und die Förderung der unverletzlichen Menschenrechte gehört wesenhaft zu den Pflichten einer jeden staatlichen Gewalt.“

3. Anerkennung des Rechtes auf Freiheit in religiösen Dingen für alle Bürger.

4. Keine Diskriminierung der Bürger auf Grund ihrer Religionszugehörigkeit. Gewaltanwendung zur Zerstörung oder Behinderung der Religion widerspricht dem Willen Gottes, den Rechten der Person und der Völkerfamilie. 

Art. 7: 

Der Artikel geht der Frage nach, unter welchen Umständen die Ausübung der Religionsfreiheit eingeschränkt werden darf. 

Die Ausübung der Freiheit ist personal und sozial zu verantworten.

Das Konzil bezieht sich auf den Begriff der „öffentliche Ordnung“. Diese kann näher als „Rechtsschutz der Bürger“, „öffentlicher Friede“, „Wahrung der öffentlichen Sittlichkeit“ und „Schutz vor Missbrauch“ verstanden werden. Der Freiheitsraum sollte jedoch möglichst groß sein und darf nur so weit eingeschränkt werden als nötig.

Art. 8:

Mahnung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit und Erziehung zur Freiheit, die der gegenwärtig durch verschiedensten äußeren (oder Inneren) Druck gefährdet ist.

Art. 9:

Die Lehre von der Freiheit der menschlichen Person hat ihre Wurzel in der Offenbarung, die den Menschen in seinem ganzen Umfang ans Licht treten lässt, auch wenn „… die Offenbarung das Recht auf Freiheit von äußerem Zwang in religiösen Dingen nicht ausdrücklich lehrt.“  Die religiöse Freiheit in der Gesellschaft steht in völligem Einklang mit der Freiheit des christlichen Glaubensaktes.

Art. 10:

Belegt die Freiheit von Zwang in religiösen Dingen nochmals mit dem Rückgriff auf Aussagen der Tradition bezüglich des Glaubensaktes.

Art 11:

Biblische Belege für die Respektierung der menschlichen Freiheit sowie des Rechtes und der Grenzen der öffentlichen Gewalt.

Art. 12:

Die Kirche will den Weg Jesu und der Apostel weiter gehen.

„Gewiss ist bisweilen im Leben des Volkes Gottes auf seiner Pilgerfahrt – im Wechsel der menschlichen Geschichte – eine Weise des Handelns vorgekommen, die dem Geist des Evangeliums wenig entsprechend, ja sogar entgegengesetzt war;…“

Die Lehre von der Freiheit in religiösen Dingen hat dennoch die Zeiten überdauert.

Art. 13: 

Die katholische Kirche reklamiert auch für sich die Religionsfreiheit. 

Die Religionsfreiheit „… gehört in Wahrheit der Kirche so sehr zu eigen, dass, wer immer gegen sie streitet, gegen den Willen Gottes handelt.“

Art. 14:

Mahnung in der Gewissensbildung die sichere Lehre der Kirche vor Augen zu haben. 

Die Jünger sind aufgerufen, die von Christus empfangene Wahrheit immer besser kennen zu lernen und zu verkündigen. Dies soll „… unter Ausschluss aller Mittel, die dem Geist des Evangeliums entgegengesetzt sind“ erfolgen. Menschen in Irrtum und Ungewissheit solle man mit Liebe, Klugheit und Geduld begegnen. 

Dieses Vorgehen wird als Verpflichtung Christi gegenüber und der Rechte der menschlichen Person begründet. Dies lässt den Schluss zu, dass dieses Vorgehen auch unter den Christinnen und Christen als angemessen zu erachten ist.

Art. 15:

Der Artikel hat appellativen Charakter und spricht von der Dringlichkeit der Realisierung der Religionsfreiheit in einer globalisierten und multikulturellen Welt auf. 

Das Konzil richtet die „… Mahnung an die Katholiken und die Bitte an alle Menschen, dass sie sich angelegentlich vor Augen stellen, wie notwendig die Religionsfreiheit ist, besonders in der gegenwärtigen Situation der Menschheitsfamilie.“

„Damit nun friedliche Beziehungen und Eintracht in der Menschheit entstehen und gefestigt werden,…“

Der Artikel schließt mit einer Bitte zu Gott für die Menschheitsfamilie. 
„Religionsfreiheit“ in andere Dokumenten des 2. Vatikanischen Konzils:

Gaudium et Spes 26, 36, 73; Ad gentes 13; Gravissimum Educationis 7

Einige theologische Überlegungen im Kontext der Religionsfreiheit

In der theologischen Frage nach der Religionsfreiheit scheinen sich mir drei Themen als Angelpunkte zu erweisen. Erstens wäre dies die Frage nach dem „Heilsexklusivismus der Kirche“ („Extra ecclesiam nulla salus“), zweitens die Frage nach der „Würde der menschlichen Person“ und drittens die Frage nach dem Verhältnis von „Staat und Kirche“. 2 Einige theologische Überlegungen im Kontext der Religionsfreiheit

In der theologischen Frage nach der Religionsfreiheit scheinen sich mir drei Themen als Angelpunkte zu erweisen. Erstens wäre dies die Frage nach dem „Heilsexklusivismus der Kirche“ („Extra ecclesiam nulla salus“), zweitens die Frage nach der „Würde der menschlichen Person“ und drittens die Frage nach dem Verhältnis von „Staat und Kirche“. 

Die Weitung des Horizonts und die Würde der Religionen

1300 rief Papst Bonifaz VIII. ein heiliges Jahr aus. Er tat dies im Bewusstsein, dass die Missionare der Kirche nun die Enden der Welt erreicht hätten und alle das Heilsangebot nun grundsätzlich zugänglich wäre. Das Wort der Mission wurde so zu einem Drohwort, da alles andere als der katholische Glaube als „schuldhaften Verweigerung“ verstanden werden konnte.

1442 erklärt das Konzil in Florenz im Dekret für die Jakobiten, dass niemand der sich außerhalb der Kirche befindet Anteil am ewigen Leben haben wird.

Im 3. Jahrhundert sprach Cyprian von Karthago von der „alleinseligmachenden Kirche“. Er tat dies in einer Zeit blutiger Verfolgung und beschwor damit die Einheit und Solidarität unter den Brüdern und Schwestern im Glauben. Aus diesem pastoralen und soteriologischen Zuspruch in schwerer Zeit hat man, wie Wolfgang Beinert sagt, abstrakte Prinzipien gemacht und das biblische Erbe in ein düsteres Licht getaucht.
 

Die Aussagen des Zweite Vatikanischen Konzils lassen nicht daran zweifeln, dass die Lehre von der alleineseligmachenden Kirche nicht aufgegeben wurde. Es kam aber zu einer wesentlichen Akzentverschiebung, die man nicht zuletzt auch an der intensiven Beschäftigung mit der patristischen Theologie inspiriert sieht. 

Das Zweite Vatikanum hat die zentrale Stellung der katholischen Kirche nicht aufgegeben (vgl. LG 8), wohl aber deren Exklusivität. Die Kirche ist gerade als Weltkirche dazu gerufen, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten und den sich selbst mitteilenden Gott auch allen Menschen frei zu geben, auch wenn diese nominell nicht katholisch oder christlich sind.

Die Lehre der Religionsfreiheit des Zweiten Vatikanischen Konzils ruht auf zwei Grundgedanken. Einerseits auf der Würde der Religionen und andererseits auf dem Gedanken der Würde der menschlichen Person. Von der Würde der Religionen handelt vor allem das Dokument „Nostra Aetate“. Die Würde der menschlichen Person stellt den Schlüssel zur Erklärung „Dignitatis Humanae“ dar. 

Keine der Religionen gilt als schlechterdings unwahr. Die Religionen sind als System dazu fähig Wahres und Heiliges zu „transportieren“ (vgl. NA 2).

Die Würde der menschlichen Person

Vieles über die Bedeutung der Würde der menschlichen Person für die Lehre von der Religionsfreiheit lässt sich anhand des Textes von „Dignitatis humanae“ selbst erschließen. (vgl. DH 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13)

Die Geschöpflichkeit und der universale Heilswille Gottes machen das Gewissen des Menschen zu einem Ort der Begegnung des Menschen mit Gott. Von Herz zu Herz, einem innerlichen Dialog gleich, der sich der äußeren Betrachtung entzieht. 

Es kann festgehalten werden: Die Würde des Gewissens besteht unabhängig einer konkreten Religion. Das Gewissen wirkt nicht losgelöst von konkreten Geschichtlichen und gesellschaftlichen Umständen und religiös verfassten Formen. Garant für diesen Ort des Gewissens ist Gott selbst, der sich dem Menschen mitteilt. Das Konzil hat der menschlichen Person auch Rechnung getragen, dass es sie in ihrem Streben nach Wahrheit auch in seiner sozialen und öffentlichen Dimension wahrnimmt. (vgl. DH 3)  

Staat und Kirche/Religion

Die Frage des Verhältnisses von Kirche und Staat, sowie der menschlichen Person und dem Recht gehört zu den zentralen Themen der Erklärung „Dignitatis humanae“.  (vgl. 6, 7, 11,13; vgl. auch GS) 

Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit wurde auf dem Konzil in seinem theologisch gefasst und so in seiner großen Bedeutung bestätigt. (vgl. 3, 13)

Staat und Kirche bleiben grundlegend in ihrem Wesensauftrag getrennt, was eine Zusammenarbeit gerade nicht ausschließt. Klar wird auch die öffentliche Verantwortung für die Religionsfreiheit, sowie die Verhinderung deren Missbrauchs im Blick auf die „öffentliche Ordnung“ (vgl. Art. 7). Es ist klar festzuhalten, dass es verzerrte Formen der Religiosität gibt, die auch unter humanistischer Hinsicht nicht tragbar sind.

Die aktuellen Diskussionen in Europa über religiöse Symbole im öffentlichen Raum stellen uns vor die Herausforderung die Grenzen zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit neu auszuloten. Kann die negative Religionsfreiheit wirklich auch soweit gehen, die Religion um der Religionslosen Willen ganz aus dem öffentlichen Raum zu verbannen? 

Von einer Relativierung des katholischen Glaubens kann also hinsichtlich des Konzilsdokumentes nicht die Rede sein. Klar ist, dass die Lehre von der Religionsfreiheit als ein wesentliches Moment der Verkündigung der katholischen Kirche wieder entdeckt wurde und in diesem Anliegen der gemeinsame Weg mit dem Staat zu suchen und zu gehen ist. 

[image: image1.jpg]


Papst Johannes Paul II. und die Religionsfreiheit: Engagement und Texte – Eine Auswahl

Assisi 1986

Einsatz für Menschenrechte und Religionsfreiheit gerade auch gegenüber kommunistischer Regime (Osteuropa, Kuba,…)

· 04. März 1979: Johannes Paul II. veröffentlicht seine erste Enzyklika „Redemptor hominis“ („Der Erlöser des Menschen“). Er fordert die weltweite Achtung der Menschenrechte und die Religionsfreiheit.

· 1983/1986: Als Zeichen der Toleranz und Religionsfreiheit besucht Papst Johannes Paul II. als erstes katholisches Kirchenoberhaupt eine protestantische Kirche und eine jüdische Synagoge in Rom.

· Friedensgebete in Assisi 1986, 2002

· Seine Botschaft zum Weltfriedenstag am 1.Januar 1999 stellte der Papst unter das Motto "In der Wahrung der Menschenrechte liegt das Geheimnis des wahren Friedens", wobei er die "Religionsfreiheit als Herz der Menschenrechte" bezeichnet. Das Suchergebnis nach Dokumenten die über die Religionsfreiheit handeln oder auf sie Bezug nehmen beträgt auf der Homepage des Vatikan (www.vatica.va) unter „religious freedom“ 374 Dokumente; unter „Religionsfreiheit“ 94. (Nicht alle dieser „Treffer“ beziehen sich explizit auf „Religionsfreiheit“ sprechen aber von „Freiheit“)

· Explizite Aussagen z.B. in:

· .) An die Teilnehmer der OSZE Konferenz über Religionsfreiheit: Ansprache von Johannes Paul II. am 10. Oktober 2003

· .) Ecclesia in Europa; Apostolisches Schreiben 2003

· .) Botschaften von Johannes Paul II. an den Weltfriedenstagen 1981, 1988, 1991, 1999, 2002

· .) Ansprache des Papstes beim Besuch der Synagoge in Rom am 13. April 1986

· .) Ecclesia in Asia, Nachsynodales Schreiben, New Delhi 1999 (Art. 8,23, 28)

Das Dokument des Päpstlichen Rates zum interreligiösen Dialog: „Dialog und Verkündigung“ 1991 (in Auszügen)
Das Thema ist von Belang

4. Unter den Gründen, die das Verhältnis von Dialog und Verkündigung zu einem relevanten Studienthema machen, sind folgende hervorzuheben:

in einer pluralistischen Welt,

a) In der Welt von heute, die von der Schnelligkeit der Kommunikationsmöglichkeiten, der Mobilität der Menschen und den gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt ist, entsteht ein neues Bewußtsein von der Pluralität der Religionen. Religionen existieren nicht bloß oder überleben einfach. In einigen Fällen geben sie ein deutliches Zeichen ihres Wiederauflebens. Sie begeistern und beeinflussen weiterhin das Leben von Millionen ihrer Anhänger. Zumal angesichts des gegenwärtigen religiösen Pluralismus kann die wichtige Rolle, die die religiösen Traditionen spielen, nicht übersehen werden.

in der dem Dialog mit Zurückhaltung begegnet wird

b) Der interreligiöse Dialog zwischen Christen und Anhängern anderer religiöser Traditionen, wie ihn sich das Zweite Vatikanische Konzil vorgestellt hatte, trifft nur allmählich auf entsprechendes Verständnis. Seine konkrete Umsetzung verzögert sich vielerorts. Die Situation ist von Land zu Land verschieden. Sie kann abhängen von der Größe der christlichen Gemeinde, auf die andere religiöse Traditionen einwirken, aber auch von verschiedenen anderen kulturellen, sozialen und politischen Umständen. Eine weitere Untersuchung der Frage könnte dazu beitragen, den Dialog zu beflügeln.

und Fragen gestellt werden.

c) Die konkrete Umsetzung des Dialogs wirft im Bewußtsein vieler Menschen Probleme auf. Da sind auf der einen Seite diejenigen, die irrtümlicherweise scheinen glauben zu wollen, innerhalb der heutigen kirchlichen Mission solle der Dialog einfach die Verkündigung ersetzen. Auf der anderen Seite sehen manche Menschen überhaupt nicht den Wert des interreligiösen Dialogs. Andere wiederum sind verwundert und fragen: Wenn der interreligiöse Dialog so bedeutsam geworden ist, hat dann die Verkündigung der Botschaft des Evangeliums ihre Dringlichkeit verloren? Ist das Bemühen, Menschen der Gemeinschaft der Kirche zuzuführen, zweitrangig oder sogar überflüssig geworden? Daher bedarf es einer lehramtlichen und pastoralen Orientierungshilfe, zu der dieses Dokument einen Beitrag leisten möchte, ohne den Anspruch erheben zu wollen, die vielen komplexen Fragen, die in diesem Zusammenhang auftauchen, vollständig zu beantworten.

Als sich dieser Text in der Schlußphase der Redaktion befand, wandte sich der Heilige Vater, Papst Johannes Paul II., mit seiner Enzyklika Redemptoris missio an die Kirche, worin er diese und andere Fragen ansprach. Das vorliegende Dokument führt die Lehre der Enzyklika über den Dialog und seine Beziehung zur Verkündigung (vgl. RM 55-57) detaillierter aus. Es sollte daher im Licht dieser Enzyklika gelesen werden.

Der Gebetstag um Frieden in Assisi

5. Der Weltgebetstag um Frieden in Assisi, der am 27. Oktober 1986 auf Initiative von Papst Johannes Paul II. stattfand, bildet einen weiteren Anhaltspunkt der Überlegung. Der Heilige Vater erläuterte die Bedeutung der Feier von Assisi sowohl an jenem Tag selbst als auch später, insbesondere in seiner Botschaft an die Kardinäle und die Römische Kurie im Dezember 1986. Er unterstrich die grundlegende Einheit der Menschheit in ihrem Ursprung und ihrer Bestimmung sowie die Rolle der Kirche als ein wirksames Zeichen dieser Einheit. Er stellte eindrucksvoll die Bedeutung des interreligiösen Dialogs heraus, während er gleichzeitig die Pflicht der Kirche, der Welt Jesus Christus zu verkündigen, betonte.2

und die Ermutigung durch Papst Johannes Paul II.

6. Im folgenden Jahr erklärte Papst Johannes Paul II. in seiner Grußbotschaft an die Mitglieder der Vollversammlung des Päpstlichen Rates für den Interreligiösen Dialog: "Gerade weil der interreligiöse Dialog ein Element der Mission der Kirche darstellt, bildet die Verkündigung vom Heilshandeln Gottes in unserem Herrn Jesus Christus ein weiteres Element ... Es kann daher keine Rede davon sein, das eine zu tun und das andere zu vernachlässigen oder gar abzulehnen."3 Der Hinweis des Papstes ermutigt uns, dem hier gestellten Thema weitere Aufmerksamkeit zu widmen.

sind weitere Anreize, das Thema aufzugreifen.

7. Dieses Dokument richtet sich an alle Katholiken, besonders an jene, die eine führende Position in der Gesellschaft innehaben oder die in der Bildungsarbeit engagiert sind. Es bietet sich auch jenen Christen zur Erwägung an, die anderen Kirchen oder kirchlich verfaßten Gemeinschaften angehören und die selbst schon über diese vom Dokument angesprochenen Fragen nachgedacht haben.4 Es ist zu hoffen, daß ihm auch Anhänger anderer religiöser Traditionen Aufmerksamkeit schenken.

Begriffe werden geklärt:

Bevor der weitere Gedankengang entwickelt wird, erscheint es sinnvoll, die Begriffe, die in diesem Dokument gebraucht werden, zu klären.

Evangelisierung,

8. Der Begriff "Evangelisierungsauftrag" oder einfacher "Evangelisierung" bezieht sich auf die Mission der Kirche in ihrer Gesamtheit. In dem Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiandi wird der Begriff Evangelisierung in verschiedener Weise benutzt. Er bedeutet, "die Frohbotschaft in alle Bereiche der Menschheit zu tragen und sie durch deren Einfluß von innen her umzuwandeln und die Menschheit selbst zu erneuern" (EN 18). Durch die Evangelisierung also "sucht die Kirche allein durch die göttliche Kraft der Botschaft, die sie verkündet, zugleich das persönliche und kollektive Bewußtsein der Menschen, die Tätigkeit, in der sie sich engagieren, ihr konkretes Leben und jeweiliges Milieu umzuwandeln" (ebd., 18). Die Kirche vervollständigt ihren Evangelisierungsauftrag durch eine Reihe von Aktivitäten. Es liegt also ein ausführliches Konzept von Evangelisierung vor. Gerade in dem besagten Dokument wird Evangelisierung auch in seiner engeren Bedeutung der "klaren und eindeutigen Verkündigung des Herrn Jesus Christus" (EN 22) verstanden. Das Schreiben stellt fest, daß "die Verkündigung - Predigt oder Katechese - in der Evangelisierung einen solchen Platz einnimmt, daß sie oft mit ihr gleichbedeutend geworden ist, während sie tatsächlich nur einer der Aspekte von Evangelisierung ist" (EN 22). In dem vorliegenden Dokument wird der Begriff Evangelisierungsauftrag für Evangelisierung im weiteren Sinn gebraucht, während die engere, spezifischere Bedeutung sich in dem Begriff der Verkündigung ausdrückt.

Dialog,

9. Der Dialog kann auf verschiedene Weise verstanden werden. Zunächst meint er auf rein menschlicher Ebene reziproke Kommunikation, die zu einem gemeinsamen Ziel oder, noch tiefer verstanden, zu zwischenmenschlicher Gemeinschaft führt. Zum zweiten kann Dialog als eine Haltung des Respekts und der Freundschaft aufgefaßt werden, eine Haltung also, die all jene Tätigkeiten durchdringt oder durchdringen sollte, welche den Evangelisierungsauftrag der Kirche wesentlich mittragen.

Diese Haltung kann zu Recht als "Geist des Dialogs" bezeichnet werden. Zum dritten meint Dialog, und dies nun besonders im Kontext eines religiösen Pluralismus, alle "positiven und konstruktiven interreligiösen Beziehungen mit Personen und Gemeinschaften anderen Glaubens, um sich gegenseitig zu verstehen und einander zu bereichern" (DM 3), und zwar im Gehorsam gegenüber der Wahrheit und im Respekt vor der Freiheit. Dies beinhaltet sowohl gegenseitige Zeugnisgabe wie auch die Entdeckung der jeweils anderen religiösen Überzeugungen. In dieser dritten Bedeutung benutzt das vorliegende Dokument den Begriff Dialog, um so eines der wesentlichen Elemente des Evangelisierungsauftrages der Kirche zu kennzeichnen.

Verkündigung,

10. Verkündigung ist die Weitergabe der Botschaft des Evangeliums, des Geheimnisses des von Gott für alle in Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes gewirkten Heiles. Sie ist eine Einladung, sich durch den Glauben an Jesus Christus zu binden und durch die Taufe in die Gemeinschaft der Gläubigen, in die Kirche, einzutreten.

Diese Verkündigung kann feierlich und öffentlich geschehen, wie z. B. am Pfingsttag (vgl. Apg 2,5-41), oder als eine einfache, privat vollzogene Bekehrung (vgl. Apg 8,30-38). Sie führt in jedem Fall zur Katechese, die auf die Vertiefung des Glaubens hinzielt. Die Verkündigung ist Grundlage, Zentrum und Höhepunkt der Evangelisierung (vgl. EN 27).

Bekehrung,

11. Die Vorstellung von Bekehrung umfaßt immer eine allgemeine Hinwendung zu Gott, "eine demütige und reuevolle Umkehr des Herzens zu Gott, in dem Verlangen, ihm das eigene Leben hochherziger zu unterstellen" (DM 37). Genauer kann sich die Bekehrung auch auf den Wechsel der Religionszugehörigkeit beziehen und noch spezieller die Annahme des christlichen Glaubens meinen. Wird der Begriff in diesem Dokument benutzt, so zeigt der Kontext den beabsichtigten Inhalt an.

Religionen und religiöse Traditionen.

12. Die Begriffe Religionen und religiöse Traditionen sind hier in einem allgemeinen und analogen Sinne verwendet. Sie meinen jene Religionen, welche, wie das Christentum, gewöhnlicherweise auf den Glauben Abrahams5 zurückgeführt werden, daneben aber ebenso die religiösen Traditionen Asiens, Afrikas und anderer Regionen.

C. Arten des Dialogs

Die Arten des Dialogs

42. Es gibt verschiedene Arten des interreligiösen Dialogs. Es mag sinnvoll sein, jene, die das 1984 veröffentlichte Dokument des Päpstlichen Rates für Interreligiösen Dialog erwähnte, in Erinnerung zu rufen. Dieses Dokument sprach von vier Arten des Dialogs, ohne jedoch in Anspruch zu nehmen, eine Rangordnung unter diesen vier Formen aufzustellen.

a) Der Dialog des Lebens, in dem Menschen in einer offenen und nachbarschaftlichen Atmosphäre zusammenleben wollen, indem sie Freud und Leid, ihre menschlichen Probleme und Beschwernisse miteinander teilen.

b) Der Dialog des Handelns, in dem Christen und Nichtchristen für eine umfassende Entwicklung und Befreiung der Menschen zusammenarbeiten.

c) Der Dialog des theologischen Austausches, in dem Spezialisten ihr Verständnis ihres jeweiligen religiösen Erbes vertiefen und die gegenseitigen Werte zu schätzen lernen.

d) Der Dialog der religiösen Erfahrung, in dem Menschen, die in ihrer eigenen religiösen Tradition verwurzelt sind, ihren spirituellen Reichtum teilen, z. B. was Gebet und Betrachtung, Glaube und Suche nach Gott oder dem Absoluten angeht.

sind miteinander verknüpft

43. Man sollte diese Bandbreite der Möglichkeiten des Dialogs nicht aus dem Auge verlieren. Wollte man ihn auf den theologischen Austausch beschränken, dann könnte der Dialog schnell zu einer Art Luxus innerhalb der Sendung der Kirche werden, zu einer Domäne gleichsam, die den Spezialisten vorbehalten ist. Im Gegenteil: Vom Papst und den Bischöfen angeleitet, sind alle Ortskirchen und alle Glieder dieser Kirchen zum Dialog aufgerufen, wenngleich auch nicht alle in der gleichen Weise. Darüber hinaus läßt sich feststellen, daß die verschiedenen Formen des Dialogs miteinander verknüpft sind. Kontakte im täglichen Leben oder angesichts gemeinsamer Handlungsfelder werden normalerweise die Tür zur Zusammenarbeit in der Förderung menschlicher und geistlicher Werte öffnen; sie mögen unter Umständen auch zu einem Dialog der religiösen Erfahrung in Beantwortung der großen Fragen, die die Lebensumstände den Menschen aufgeben, führen (vgl. NA 2). Der Austausch auf der Ebene religiöser Erfahrung kann die theologische Diskussion beleben. Diese wiederum kann Erfahrungen beleuchten und zu engeren Kontakten ermutigen.

und betreffen die Befreiung des Menschen

44. Es muß die Bedeutung des Dialogs für eine umfassende Entwicklung, soziale Gerechtigkeit und die Befreiung des Menschen unterstrichen werden. Die Ortskirchen sind in der Zeugenschaft Christi dazu aufgerufen, sich in dieser Weise uneigennützig und unvoreingenommen einzusetzen. So ist es notwendig, für die Menschenrechte einzutreten, die Forderung nach Gerechtigkeit zu erheben und die Ungerechtigkeit anzuprangern, und dies nicht nur, wenn die eigenen Mitglieder als Opfer betroffen sind, sondern unabhängig von der religiösen Zugehörigkeit der Opfer dieser Zustände. Es ist ebenso notwendig, gemeinsam die Lösung der großen Probleme in Gesellschaft und Welt ebenso wie in der Erziehung zu Gerechtigkeit und Frieden anzugehen.
Benedikt XVI.: „Der interreligiöse Dialog ist heute mehr denn je notwendig“
Empfang der Mitglieder der „Forschungsstiftung für den interreligiösen und interkulturellen Dialog“ ROM, 1. Februar 2007 (ZENIT.org)
Der Dialog zwischen Christen, Juden und Muslimen ist für Papst Benedikt XVI. eine „vitale Notwendigkeit“ unserer Zeit und keine „Option“. Um den Dialog vorwärts zu bringen, seien Juden, Christen und Muslime zu einer „Arbeit der Vernunft“ aufgerufen: Ihnen falle die Aufgabe zu, das Geheimnis Gottes zu erforschen und allen Menschen das Ergebnis dieser Arbeit anzubieten. 
Beim Empfang der Delegierten der „Foundation for Interreligious and Intercultural Research and Dialogue“, zu deren Gründern der Papst selbst gehört, hob Benedikt XVI. am Donnerstag erneut die Erfordernis hervor, dass die Menschen aller monotheistischen Religionen mit der Vernunft an das Geheimnis Gottes herangehen. Vor der Delegation, die von Prinz Hassan von Jordanien angeführt wurde, unterstrich der Papst die Bedeutung des ersten Projekts, das die Stiftung realisiert hatte: die Veröffentlichung in Originalsprache und in chronologischer Ordnung der drei Heiligen Bücher der monotheistischen Religionen – „um einen spezifischen und positiven Beitrag zum Dialog unter den Kulturen und den Religionen zu leisten“. 
Benedikt XVI. erinnerte seine Gäste daran, dass das Ziel der Stiftung darin bestehe, „die wesentlichere und authentischere Botschaft zu suchen, die die drei Religionen an die Welt des 21. Jahrhunderts richten können, um dem interreligiösen und interkulturellen Dialog einen starken Impuls zu geben“. Dies solle durch die gemeinsame Forschung und die Fokussierung und Verbreitung dessen geschehen, was im geistlichen Erbe der jeweiligen Religion zur Stärkung der brüderlichen Bande unter den Gemeinschaften der Gläubigen beitrage. 
Alle Gläubigen müssten sich darum bemühen, jene Werte auszumachen, die die Männer und Frauen aller Völker erleuchten könnten, unabhängig von der Kultur und der Religion, der sie angehörten. 
Der notwendige Dialog müsse ein wahrer Dialog sein, unter Achtung der Unterschiede; ein mutiger, geduldiger und standhafter Dialog, der seine Kraft aus dem Gebet schöpfe und der von der Hoffnung genährt werde, die alle erfülle, die an Gott glauben und ihm vertrauen. ZG07020109
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